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Straftäter im Amt 

vorsätzliches Verwaltungshandeln 

Vorteilsgewährung im Amt

Sehr geehrte Justizsenatorin Frau von der Aue

Ich fordere Sie erneut auf, den Vorsatz und die Vorteilsgewährung im Amt eigenverantwortlich festzustellen. Bis heute haben Sie mein Schreiben vom 26.02.2011 nicht beantwortet.

Ich zeige Ihnen an, dass das Jugendamt Berlin vorsätzlich handelt.

Ich zeige Ihnen an, dass das Kammergericht Berlin und das Verwaltungsgerícht Berlin einen Vorteil im Amt gewährten und Rechtsbeugung begingen. Ich verweise auf das Aktenzeichen 261 Js 1274/11, welches die ungerechtfertigte Inobhutnahme am 22.04.2008 und das vorsätzliche Handeln bestätigt.

Sollten Sie, als verantwortliche Justizsenatorin, die Feststellung des Vorsatzes und der Vorteilsgewährung im Amt erneut unterlassen, erklären Sie jedes minderjährige Kind in Deutschland zum potenziellen Opfer der deutschen Jugendämter. Ihre Verweigerung nährt den Verdacht der Kindeswohlgefährdung und ist anzuzeigen. 

Ich setzte Sie davon in Kenntnis, dass eine Mutter, die durch das Jugendamt als machtbesessen, autoritär und geltungssüchtig beschrieben wird, wahrscheinlich erziehungsunfähig ist. Das Jugendamt könnte aus den 3 genannten Attributen den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ableiten und die Kinder würden unverzüglich der Mutter entzogen und anonym untergebracht.

Ich fordere Sie auf, dieses strafbare Verwaltungshandeln festzustellen und zukünftig zu vereiteln. Ihre Verweigerung einer Feststellung der strafbaren Handlungen im Amt, erfüllt den Tatbestand der Vorteilsgewährung und ist anzuzeigen.

Ich zeige Ihnen an, dass im Jahr 2009 ein Betrag von 26,9 Milliarden € an Steuergelder in der Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben wurden. Eltern  finanzieren diese Gefahr, in der sich ihre Kinder heute befinden, selbst. 

Ich bin sicher, dass ich mit meiner Tätigkeit ein Milliardengeschäft angreife und ich mich daher in Gefahr befinden könnte.

Tatsache ist, dass ein Freier Träger, wie z.B.“ Independent Living“, in Berlin mindestens 50 Wohnungen bewirtschaftet, die über das Jugendamt mit Minderjährigen belegt werden. Das Jugendamt sichert „Independent Living“ für diese Unterbringung jährlich mindestens 1.800.000,--€ zu. Zur Zeit gibt es 

171 Freie Träger in Berlin, die Geschäfte machen wollen.

Eine ambulante effiziente Familienhilfe im Haushalt der Betroffenen ist familienfreundlich und verhindert eine Entfremdung  der Familienmitglieder.  Da es versäumt wurde über dem Jugendamt eine unabhängige Kontrollinstanz zu installieren, sind die betroffenen Familien diesem unkontrollierten und  willkürlichen Verwaltungshandeln hilflos ausgeliefert.

Der Verdacht liegt nahe, dass es Gründe geben muss, weshalb wichtige Untersuchungen zu tragischen Fällen nicht zur Aufklärung gebracht werden.

Meine Eindrücke insgesamt nähren auch hier den Verdacht, dass Sie möglichen Straftätern nicht auf die Füße treten wollen. 

Aus rechtlichen Gründen erwarte ich Ihre Stellungnahme persönlich unterzeichnet.

Mit recht freundlichen Grüßen
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